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Kostensteigerung beim Rheinboulevard 
Anfrage der Fraktion Die Linke, AN/1069/2011 
 
Der Presse vom 16.05.2011 war zu entnehmen, dass die Kosten für den Bau des Rhein-
boulevards in Deutz erneut stark gestiegen sind. Dezernent Streitberger bestätigte auf 
Nachfragen des Vertreters der LINKEN in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
am 19.05.2011 mögliche Kosten in Höhe von 25 Mio. Euro für das Bauprojekt. Des Weite-
ren wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass auch kostengünstigere Varianten für die 
Gestaltung des Rheinboulevards in Deutz denkbar sind. Als Beispiel wurde eine Verkleine-
rung der Treppe zum Rhein genannt. 
 
DIE LINKE. im Rat der Stadt Köln hat hierzu folgende Fragen: 
 

1. Wie ist die erneute Kostensteigerung von ursprünglich sechs auf jetzt 25 Millionen 
Euro zu erklären? Es wird um eine Auflistung der Ursachen und der jeweiligen Kos-
tensteigerung seit Planungsbeginn gebeten. 
 

2. Seit wann ist der Verwaltung die jüngste Kostensteigerung bekannt, wurde ggf. der 
„kleine STEA“ hierüber informiert? 
 

3. Wie hoch wären die Kosten wenn auf die Treppe verzichtet wird und lediglich die 
Uferwege neu gestaltet werden? 
 

4. Der Rheinboulevard ist ein Projekt im Rahmen der Regionale 2010 und wird somit 
zum Teil durch Landesmittel finanziert. Beteiligen sich neben der Stadt Köln weitere 
Zuschussgeber an den Mehrkosten? 
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Antwort der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung hat eine Beschlussvorlage für den Rat vorbereitet, die in Kürze in die je-
weiligen politischen Gremien eingebracht wird. In dieser Vorlage werden die in der Anfra-
ge aufgeworfenen Fragen ausführlich und im Zusammenhang beantwortet. 
 

1. Wie ist die erneute Kostensteigerung von ursprünglich sechs auf jetzt 25 Millionen 
Euro zu erklären? Es wird um eine Auflistung der Ursachen und der jeweiligen Kos-
tensteigerung seit Planungsbeginn gebeten.  

 
Die Kosten in Höhe von sechs Mio. Euro für die Ausgestaltung des Rheinboulevards wur-
den im Rahmen des damaligen Wettbewerbs von Seiten des Planers angegeben. Diese 
Kostenangabe war jedoch nicht gesamtumfassend und somit unrealistisch. Der Rat der 
Stadt Köln hat am 29.10.2009 den Baubeschluss zum Rheinboulevard gefasst mit einer 
Bausumme von 18,081 Mio. Euro. Diese Summe liegt auch dem bewilligten Förderbe-
scheid zu Grunde. Die nun entstehenden Mehrkosten in Höhe von ca. 7,7 Mio. Euro set-
zen sich aus Mehrkosten im Rahmen des Historischen Parks Köln-Deutz und Mehrkosten 
im Rahmen der Gründung der Ufertreppe zusammen. 
 
Mit dem Abtrag des ehemaligen Bahndamms am Deutzer Rheinufer und des in dem Be-
reich nunmehr ergänzten Hochwasserschutzes wurden außergewöhnliche und in der Qua-
lität nicht vermutete archäologische Funde frei gelegt. Diese Funde sollen in die Gestal-
tung des Rheinboulevards integriert werden. Die der Ratsvorlage beigefügte Konzeption 
des Historischen Parks Köln-Deutz wird zu Mehrkosten in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro füh-
ren. Die Weiterentwicklung dieses Entwurfs erfolgt unter intensiver Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit im Rahmen eines Moderationsverfahrens.  
 
Die Planung der Ufertreppe ist weitgehend abgeschlossen. Auf Grund neuer Erkenntnisse, 
die im Zusammenhang mit der Untersuchung des Baugrundes zur Kampfmittelfreiheit ste-
hen, wurde jedoch eine Überprüfung bzw. Überarbeitung der Planung in Teilbereichen 
erforderlich. Die Teilumplanung der Gründung der Ufertreppe wird zu Mehrkosten in Höhe 
von ca. 4,2 Mio. Euro führen. 
 
Insgesamt werden sich die Kosten für das Projekt Rheinboulevard von 18,081 Mio. Euro 
auf ca. 25,8 Mio. Euro. erhöhen. 
 

2. Seit wann ist der Verwaltung die jüngste Kostensteigerung bekannt, wurde ggf. der 
„kleine STEA“ hierüber informiert? 

 
Die Kosten für die Integration der archäologischen Funde sind seit Vorliegen der aktuellen 
Konzeption Anfang diesen Jahres bekannt. Die Mehrkosten für die Ufertreppe konnten 
erst nach Überprüfung verschiedener Varianten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vor 
einigen Wochen ermittelt werden. 
 

3. Wie hoch wären die Kosten, wenn auf die Treppe verzichtet wird und lediglich die 
Uferwege neu gestaltet werden? 

 
Für das Gesamtprojekt Rheinboulevard liegt ein Förderbescheid in Höhe von 18,081 Mio. 
Euro vor, der auf der Grundlage der Gesamtplanung (Boulevard und Ufertreppe) bewilligt 
wurde. Der Verzicht auf die Ufertreppe hätte u.a. die Rückzahlung von verausgabten För-
dermitteln zur Folge.  
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Eine Gegenüberstellung von möglichen Projektvarianten (Kürzung der Treppenbreite bzw. 
Treppenlänge sowie Verzicht auf Ufertreppe) ist in ausführlicher Form in der Beschluss-
vorlage für den Rat enthalten, die in Kürze den politischen Gremien vorgelegt wird.  
 

4. Der Rheinboulevard ist ein Projekt im Rahmen der Regionale 2010 und wird somit 
zum Teil durch Landesmittel finanziert. Beteiligen sich neben der Stadt Köln weitere 
Zuschussgeber an den Mehrkosten? 

 
Da zunächst der Rat der Stadt Köln über die in der Beschlussvorlage aufgeführten Aspek-
te und möglichen Projektalternativen entscheiden muss, wurden mit dem Zuschussgeber 
noch keine abschließenden Gespräche hinsichtlich einer möglichen Förderbeteiligung an 
den Kosten für den historischen Park Köln-Deutz geführt.  
 
In Bezug auf die Mehrkosten für die veränderte Gründung wurde vom Land eine Erhöhung 
der Förderung nicht in Aussicht gestellt, deshalb soll hierzu auch kein veränderter Förder-
antrag gestellt werden.  
 
 
gez. Roters 
  
 


